
Ihre Ansprechpartnerin: 

 

Helma Linßen 

Tel.: 02831 - 398 805 

Fax: 02831 - 398 98 805 

Email: helma.linssen@geldern.de 

 

 

Beratungszeiten 

 

Für eine Beratung gem. § 8b SGB VIII ist Frau 

Linßen telefonisch während folgender Zeiten für 

Sie zu erreichen: 

 

 montags  von 8.30  – 12.30 Uhr 

 donnerstags von 13:30  - 16:00 Uhr  

 oder kurzfristig nach Terminvereinbarung  

 

     

    Generell können Sie Ihr Anliegen auch per E-Mail 

    an uns richten. 

 

Anschrift 

Stadt Geldern 

Bereich Jugend und Familie 

Issumer Tor 36 

47608 Geldern 

 

jugendamt@geldern.de 

Fax: 02831-398 98 730 

www.geldern.de 

Zur Dokumentation 

 

Auf der Internetseite der Stadt Geldern 

(www.geldern.de) finden Sie unter der Rubrik: 

„Gesellschaft und Bildung“  

  „Familie und Generationen“   

  „Kinder und Jugend „ 

das Formular „Dokumentation einer Beratung 

gem. § 8b SGB VIII“ zu Ihrer freien Verfügung.  

 

Dieses Formular können Sie sowohl für Ihre 

Gesprächsvorbereitung als auch für Ihre interne 

Dokumentation der Beratung nutzen. 

 

https://www.geldern.de/de/dienstleistungen/

anonyme-beratung/ 

 

Weitere  Angebote  des 
Jugendamtes  

Anonyme 

Fachberatung  
zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen  

mailto:silke.murmann@geldern.de


Sie haben beruflich oder ehrenamtlich mit 

Kindern und Jugendlichen zu tun?  

Sie vermuten ein Gefährdungsrisiko? 

Wer bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung wahrnimmt, muss 

handeln. Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefährdung 

sind jedoch häufig nicht eindeutig, wie beispielsweise: 

  Zeichen von Verletzungen 

  auffälliges Sozialverhalten 

  mangelnde medizinische Versorgung 

  witterungsunangemessene / verschmutzte Kleidung 

Es ist nicht immer einfach Anzeichen zu beurteilen und 

ein mögliches Gefährdungsrisiko für Kinder und 

Jugendliche einzuschätzen. Auch die Frage nach 

geeigneten Hilfs– und Unterstützungsangeboten stellt  

eine große fachliche Herausforderung dar. 

Wir beraten Sie! 

Alle Personen, die beruflich als Fachkräfte oder als 

ehrenamtlich Tätige in den Bereichen  

  Schule /  Bildung  

  Gesundheit  

  Therapie   

  Freizeit  

mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen, 

haben einen gesetzlichen Anspruch auf kostenfreie 

Beratung durch das Jugendamt.  

Die Beratung erfolgt durch eine insoweit erfahrende 

Fachkraft gem. § 8b SGB VIII. 

Das Mitwirken einer qualifizierten Fachkraft in der 

Einschätzung des Gefährdungsrisikos trägt zu mehr 

Handlungssicherheit bei. 

FACHLICHE BERATUNG UND BEGLEITUNG  
zum Schutz  von Kindern und Jugendl ichen  

Ziele der Beratung gem. § 8b SGB VIII 

 qualifizierte und frühzeitige Beratung im Sinne 

präventiven Handelns 

 Anonyme Falldarstellung zur Risikoeinschätzung 

 Handlungssicherheit in der Einschätzung einer 

möglichen Gefährdung 

 Gemeinsame Suche nach geeigneten Möglichkeiten 

zur Abwendung einer Gefährdung 

 Klärung der weiteren Vorgehensweise 

 Unterstützung durch andere Fachkräfte 

bzw. Fachstellen 

Rahmenbedingungen der Beratung  

gem. § 8b SGB VIII 

 Beratungsanspruch haben Fachkräfte und 

Ehrenamtliche, die mit Kindern und Jugendlichen 

aus Geldern arbeiten, wenn sie Anhaltspunkte für 

eine Gefährdung wahrnehmen. 

 Die Beratung erfolgt in anonymisierter Form über 

den Fall. Jedoch nennt die ratsuchende Person 

ihren Namen und den ihrer Einrichtung. 

 Die insoweit erfahrene Fachkraft hat Kenntnisse im 

Bereich des Kinderschutzes, der Diagnostik und 

Entwicklungspsychologie. 

 Der Beratungsprozess wird dokumentiert. 

 Die insoweit erfahrene Fachkraft ist beratend tätig. 

Die letztendliche Gefährdungseinschätzung sowie 

die Verantwortung für weiter notwendige Schritte 

liegen bei der ratsuchenden Person.  

 Grenzen der Beratung: Wird während des 

Beratungsgespräches eine akute Gefährdung des 

Kindes oder Jugendlichen festgestellt, so ist gem.  

§ 8a SGB VIII umgehend der Allgemeine Soziale 

Dienst zu benachrichtigen, um den notwendigen 

Schutz des Kindes / Jugendlichen sicherzustellen. 


